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II-!tl}() der Beilagen zu den Stel10graphischen Protokollen 

des Nat!onalrates XVU. GcsetzgebunSl>pcrrode 
Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Rieder J)ie·h·jc!..t 
I 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Zurück ziehung der Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsan

waltschaft im Ochensberger-Prozeß 

Es ist bekannt geworden. daß die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Nichtig

keitsbeschwerde gegen den Freispruch des Landesgerichts Innsbruck im Ver

botsgesetz-Strafverfahren gegen Walter Ochensberger zurückgezogen hat. 

Dies ist umso befremdlicher. als in den ersten offiziellen Stellungnahmen 

die Empörung in der Öffentlichkeit über den Freispruch mit dem Hinweis 

auf die angemeldete Nichtigkeitsbeschwerde und die noch nicht eingetretene 

Rechtskraft kalmiert wurde. 

Jedenfalls wird dieser nun rechtskräftige Freispruch Walter Ochensbergers 

von ihm und anderen als Freibrief für die Fortsetzung der inkriminierten 

Propagandatätigkeit verstanden. 

Da der Bundesminister für Justiz durch zahlreiche Beschwerden auf diesen 

Fall hingewiesen worden ist und er Stellungnahmen dazu abgegeben hat. 

wäre es für die Öffentlichkeit von Interesse. die Gründe für diese Vorgangs

weise der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft zu wissen. 

Die unterfertigen Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 

Justiz folgende 

A n fra g e: 

1. Entspricht es den Tatsachen. daß die Staatsanwaltschaft Innsbruck die 

Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Freispruch des Walter Ochensberger 

durch das Landesgericht Innsbruck nicht ausgeführt hat? 
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2. Bejahendenfalls. aus welchen Gründen hat die Staatsanwaltschaft Inns

bruck die Nichtigkeitsbeschwerde gegen diesen Freispruch nicht ausge

führt? 

3. Waren in die Beurteilung des Vorgehens der Staatsanwaltschaft die Ober

staatsanwaltschaft Innsbruck und das Bundesministerium für Justiz einge

schaltet? 

4. Bejahendenfalls. wie lauten die Stellungnahmen der Oberstaatsanwalt

schaft Innsbruck und des Bundesministeriums für Justiz? 
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